
Erläuterungen zum Ausfüllen des Dauerzulageantrags

DWS RiesterRente Premium

Alle Angaben gemacht ?
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Hier zu Ihrer Unterstützung eine Checkliste der wichtigsten Angaben:

?  Sozialversicherungsnummer:
Die Sozialversicherungsnummer können Sie Ihrem Sozialversicherungsausweis und/ oder Ihrem 
Nachweis zu Sozialversicherung entnehmen. Ihr Arbeitgeber/ Ihre Personalstelle kann Ihnen nähere 
Auskünfte erteilen. Haben Sie keine Versicherungsnummer und gehören Sie auch nicht zum 
rentenversicherungspflichtigen Personenkreis gilt Folgendes: Beamte und ihnen gleichgestellte 
Personen beantragen eine Zulagennummer über ihren Dienstherrn bzw. Arbeitgeber. Alle anderen 
Personen erhalten von der ZfA aufgrund ihrer persönlichen Antragsdaten eine Zulagennummer.

?  Zuständiges Finanzamt
Zuständiges Finanzamt ist das Finanzamt, in dessen Bezirk Sie Ihren Wohnsitz haben. Bitte geben 
Sie dieses Finanzamt an, wenn Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben. Andernfalls können 
die Felder unausgefüllt bleiben. In Ausnahmefällen, in denen nicht das Finanzamt des Wohnortes 
zuständig ist (z.B. bei Wohnsitz im Ausland) geben Sie bitte das inländische Finanzamt an, bei dem 
Sie Ihre letzte Einkommensteuererklärung abgeben bzw. abgegeben haben.

?  Steuernummer
Die Steuernummer wird von Ihrem zuständigen Finanzamt vergeben. Sie können Ihre 
Steuernummer Ihrer letzten Steuererklärung entnehmen bzw. bei dem für Sie zuständigen 
Finanzamt erfragen. Wurde von Ihrem Finanzamt noch keine Steuernummer vergeben, so lassen 
Sie dieses Feld bitte leer.

?  Unmittelbar zulagenberechtigt
Sind Personen, die  - zumindest zeitweise – unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und in der 
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Des weiteren Kindererziehende für die 
ersten 36 Monate nach der Geburt, Bezieher von Entgeltersatzlistungen (Kranken – oder 
Arbeitslosengeld),  Wehr- und Zivildienstleistende, Vorruhestandsgeldbezieher, geringfügig 
Beschäftigte, die auf die Versicherungsfreiheit verzichtet haben. Wichtig: Beamte bitte Feld 
„Beamtenstatus“ ausfüllen.

?  Mittelbar zulagenberechtigt
Sind Ehegatten, die nicht selbst zum zulagenberechtigten Personenkreis gehören (und einen sog. 
„Huckepackvertrag“ abschließen). Um die Zulagen zu erhalten, muss der andere Ehegatte 
unmittelbar zulagenberechtigt sein. Beide müssen uneingeschränkt einkommensteuerpflichtig sein 
und dürfen nicht dauernd getrennt leben. Wichtig: Bitte Felder „Daten des Ehegatten“ vollständig 
ausfüllen.

?  Familienkasse
Die zuständige Familienkasse ist i.d.R. die Bundesagentur für Arbeit. Ausnahme: wird das 
Kindergeld über den Arbeitgeber ausgezahlt, ist der Arbeitgeber auch die zuständige 
Kindergeldkasse.

?  Kindergeldnummer
Die Kindergeldnummer steht auf dem Kindergeldbescheid und/ oder auf dem Kontoauszug bei 
Überweisung des Kindergeldes. Wichtig: Bei Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Beamten 
muss die Personalnummer als Aktenzeichen angegeben werden.

?  Anspruchszeitraum
Bitte geben Sie hier die Monate an, in denen Sie in diesem Jahr Kindergeld bezogen haben bzw. 
beziehen werden (z.B. von April – Dezember).
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